
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der slaap new media GmbH 

Anwaltsuchservices

§ 1 
Jeder in der Bundesrepublik Deutschland zugelassene Rechtsanwalt ist zur Teilnahme an den von der slaap new 
media GmbH betriebenen Suchservices berechtigt. Das Vertragsverhältnis zwischen der slaap new media GmbH
und dem Rechtsanwalt wird durch die Anmeldung des Rechtsanwaltes begründet. 

§ 2 
Mit dem Antrag auf Teilnahme, der von dem teilnehmenden Rechtsanwalt an die slaap new media GmbH
übermittelt wird, erklärt sich der Rechtsanwalt mit der elektronischen Speicherung seiner persönlichen Angaben 
und deren Weitergabe an ratsuchende Dritte einverstanden. Der teilnehmende Rechtsanwalt versichert, dass er 
berechtigt ist, ggf. auch die Angaben über die Sozietät, der er angehört, zu übermitteln und von der slaap new 
media GmbH speichern und abrufbereit halten zu lassen. 

§ 3 
Die slaap new media GmbH benennt den Ratsuchenden im Internet den Rechtsanwalt, der seinen Kanzleisitz am 
nächsten an der von dem Ratsuchenden eingegebenen Wohnortpostleitzahl hat. Sind mehrere Rechtsanwälte 
unter der selben Postleitzahl registriert, werden alle angegeben. 

§ 4 
Die slaap new media GmbH nimmt über die Angabe der persönlichen und geschäftlichen Daten des 
Rechtsanwaltes hinaus keinerlei Vermittlungstätigkeiten vor, insbesondere wird über Plattformen der slaap new 
media GmbH kein unmittelbarer Kontakt zwischen den Ratsuchenden und den bei den Suchservices registrierten 
Anwälten hergestellt. Über das Zustandekommen eines Mandatsverhältnisses entscheidet allein der 
Rechtsanwalt, mit dem der Ratsuchende aufgrund der Vermittlung durch slaap new media GmbH Kontakt 
aufnimmt.

§ 5 
Das Entgelt für die Teilnahme ist jeweils zum 01. Januar eines jeden Jahres im voraus für 12 Monate nach 
Rechnungslegung durch die slaap new media GmbH zu entrichten. Soweit die Teilnahme im laufenden 
Kalenderjahr beantragt wird, ist der jeweils anteilige Betrag bis zum Jahresende, beginnend ab dem Folgemonat 
der Anmeldung zu zahlen. Wird der Beitrag nicht binnen 3 Monaten nach Zugang der Rechnung beglichen, kann 
der Eintrag durch die slaap new media GmbH gelöscht werden. 

§ 6 
Das Vertragsverhältnis läuft auf unbestimmte Zeit. Das Vertragsverhältnis kann von beiden Parteien mit einer 
Frist von 1 (einem) Monat zum Jahresende schriftlich gekündigt werden. Die Kündigung per Telefax ist 
ausreichend. 

§ 7 
Die slaap new media GmbH haftet nicht für fehlerhaft oder unvollständige Angaben über die teilnehmenden 
Rechtsanwälte in ihrer Datenbank, es sei denn, diese beruhen auf grob fahrlässigem oder vorsätzlichen 
Verhalten. Die Haftung der slaap new media GmbH für die Funktionstüchtigkeit der EDV des Providers ist 
ausgeschlossen. Sofern ein oder mehrere teilnehmende Rechtsanwälte aus einem Ausfall der EDV und der damit 
zusammenhängenden Nicht-Abrufbarkeit der Internetseite Schäden erleiden, tritt die slaap new media GmbH ihre 
Ansprüche gegen den Provider, sollten solche bestehen, in Höhe dieser Schäden an die teilnehmenden 
Rechtsanwälte ab. 

§ 8 
Die Preise für die Teilnahme am Suchservice können von der slaap new media GmbH mit einer 
Ankündigungsfrist von 3 Monaten angehoben oder gesenkt werden. Sofern die teilnehmenden Rechtsanwälte mit 
der Preisanhebung nicht einverstanden sind, können sie das Vertragsverhältnis mit einer Frist von 1 (einem) 
Monat zu dem Tag, an dem die Preisanhebung wirksam wird, kündigen, d.h. die Kündigung anlässlich einer 
Preisanhebung muss 2 Monate nach Ankündigung derselben durch die slaap new media GmbH erfolgen. 

Stand: 01. März 2006


